
https://documents.un.org/


S/RES/2745 (2024)  
 

24-13898 2/4 
 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die Auswirkungen der Krise in Sudan auf die 
humanitäre Lage, die Ernährungssicherheit und die Sicherheitslage in den Nachbarländern 
im Allgemeinen und in der Zentralafrikanischen Republik im Besonderen, die einen be-
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Ausrüstung und entsprechender Ersatzteile, von ihrem Hoheitsgebiet aus oder durch ihre 
Staatsangehörigen oder unter Benutzung von ihre Flagge führenden Schiffen oder Luftfahr-
zeugen an in der Zentralafrikanischen Republik operierende bewaffnete Gruppen und mit 
ihnen verbundene Personen zu verhindern, einschließlich des Verbots der Bereitstellung von 
technischer Hilfe, Ausbildung, finanzieller oder anderer Hilfe im Zusammenhang mit mili-
tärischen Aktivitäten oder der Bereitstellung, der Wartung oder des Einsatzes von Rüstungs-
gütern und sonstigem Wehrmaterial; 

 3. beschließt, alle Mitgliedstaaten zu ermächtigen und zu verpflichten, von ihnen 
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 8. verurteilt entschieden die von bewaffneten Gruppen begangenen Angriffe und 
Menschenrechtsverletzungen und ersucht die Sachverständigengruppe, bei der Durchfüh-
rung ihres Mandats weitere Fälle für eine mögliche Benennung nach den Ziffern 20 und 21 
der Resolution 2399 (2018) vorzuschlagen oder bestehende Falldarstellungen zu aktualisie-
ren und dabei den Beschluss in Ziffer 1 der vorliegenden 
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